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 15. bittet den Generalsekretär der Vereinten Nationen, im 
Benehmen mit dem Generalsekretär der Handels- und Entwick-
lungskonferenz der Vereinten Nationen geeignete Maßnahmen 
zu treffen, um sicherzustellen, dass die in dieser Resolution 
vorgesehenen Tätigkeiten wirksam durchgeführt werden und 
das Büro des Sonderkoordinators der Konferenz für die am 
wenigsten entwickelten Länder und die Binnen- und Inselent-
wicklungsländer im Einklang mit Resolution 52/183 angemes-
sen mit Ressourcen auszustatten, damit es sein Mandat zur wei-
teren Unterstützung der Binnenentwicklungsländer wirksam er-
füllen kann; 

 16. ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
gemeinsam mit dem Generalsekretär der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen einen Bericht über 
die Durchführung dieser Resolution zu erstellen und ihn dem 
Handels- und Entwicklungsrat sowie der Generalversammlung 
auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung vorzulegen. 

RESOLUTION 54/200 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 in einer aufgezeichneten Ab-
stimmung mit 107 Stimmen bei 3 Gegenstimmen und 46 Enthaltungen25 verab-
schiedet, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.3 und 
Korr.1) 

54/200. Einseitige wirtschaftliche Maßnahmen als Mittel 
zur Ausübung politischen und wirtschaftlichen 
Zwangs auf Entwicklungsländer 

 Die Generalversammlung,  

 unter Hinweis auf die einschlägigen Grundsätze der Charta 
der Vereinten Nationen, 

 in Bekräftigung der Erklärung über völkerrechtliche Grund-
sätze für freundschaftliche Beziehungen und Zusammenarbeit 
zwischen den Staaten im Einklang mit der Charta der Vereinten 
Nationen26, in der unter anderem festgelegt ist, dass ein Staat 
keine einseitigen wirtschaftlichen, politischen oder sonstigen 
Zwangsmaßnahmen gegen einen anderen Staat anwenden oder 
deren Anwendung begünstigen darf, um von ihm die Unterord-
nung bei der Ausübung seiner souveränen Rechte zu erlangen, 

 eingedenk der in den einschlägigen Resolutionen, Regeln 
und Bestimmungen der Vereinten Nationen und der Welthan-
delsorganisation enthaltenen allgemeinen Grundsätze zur Rege-
lung des internationalen Handelssystems und der Handelspoli-
tik zu Gunsten der Entwicklung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolutionen 44/215 vom 22. De-
zember 1989, 46/210 vom 20. Dezember 1991, 48/168 vom 
21. Dezember 1993, 50/96 vom 20. Dezember 1995 und 
52/181 vom 18. Dezember 1997, 

 ernsthaft besorgt darüber, dass sich die Anwendung einsei-
tiger wirtschaftlicher Zwangsmaßnahmen besonders nachteilig 

 
25 Einzelheiten siehe Anhang II. 
26 Resolution 2625 (XXV), Anlage. 

auf die Volkswirtschaft und die Entwicklungsanstrengungen 
der Entwicklungsländer auswirkt und einen allgemeinen nega-
tiven Einfluss auf die internationale wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und auf die weltweiten Anstrengungen in Richtung auf 
ein nichtdiskriminierendes und offenes multilaterales Handels-
system hat, 

 1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekre-
tärs27; 

 2. fordert die internationale Gemeinschaft nachdrücklich 
auf, dringend wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um zu ver-
hindern, dass gegen Entwicklungsländer einseitige wirtschaftli-
che Zwangsmaßnahmen ergriffen werden, die von den zustän-
digen Organen der Vereinten Nationen nicht genehmigt wurden 
oder mit den in der Charta der Vereinten Nationen enthaltenen 
völkerrechtlichen Grundsätzen unvereinbar sind und die gegen 
die wesentlichen Grundsätze des multilateralen Handelssystems 
verstoßen; 

 3. ersucht den Generalsekretär, auch künftig die Anwen-
dung derartiger Maßnahmen zu überwachen und die Auswir-
kungen dieser Maßnahmen auf die betroffenen Länder, nament-
lich auf ihren Handel und ihre Entwicklung, zu untersuchen; 

 4. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung einen Be-
richt über die Durchführung dieser Resolution vorzulegen. 

RESOLUTION 54/201 

Auf der 87. Plenarsitzung am 22. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/585/Add.4) 

54/201. Wissenschaft und Technologie im Dienste der Ent-
wicklung 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der unveränderten Gültigkeit des 1979 ver-
abschiedeten Wiener Aktionsprogramms für Wissenschaft und 
Technologie im Dienste der Entwicklung28, ihrer Resolu-
tion 52/184 vom 18. Dezember 1997 und aller anderen ein-
schlägigen Resolutionen und Beschlüsse der Vereinten Natio-
nen sowie der Ergebnisse der großen Konferenzen der Verein-
ten Nationen und deren fünfjährlichen Überprüfungen zum 
Thema Wissenschaft und Technologie im Dienste der Entwick-
lung, 

 Kenntnis nehmend von diesen Ergebnissen, insbesondere 
von der Agenda für die Wissenschaft – Aktionsplan, die auf der 
vom 26. Juni bis 1. Juli 1999 in Budapest abgehaltenen Welt-
wissenschaftskonferenz verabschiedet wurden29, 

 
27 A/54/486. 
28 Report of the United Nations Conference on Science and Technology for De-
velopment, Vienna, 20-31 August 1979 (Veröffentlichung der Vereinten Natio-
nen, Best.-Nr. E.79.I.21 und Korrigenda), Kap. VII. 
29 Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, 
Records of the General Conference, Thirtieth Session, Paris, 26 October-
17 November 1999, Vol. 1: Resolutions, Resolution 20, Anlage II. 




